
Hauptsatzung 
der Gemeinde Beilingen 

vom 06.08.2009 in der Fassung 
der 4. Änderungssatzung vom 12.04.2025 

 
Der Gemeinderat hat auf Grund der §§ 24 und 25 der Gemeindeordnung (GemO), 
der §§ 7 und 8 der Landesverordnung zur Durchführung der Gemeindeordnung 
(GemODVO) und des § 2 der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung 
kommunaler Ehrenämter (KomAEVO) die folgende Satzung beschlossen, die hiermit 
bekannt gemacht wird: 
 

§ 1 
Öffentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben 

 
(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde erfolgen in der Zeitung. Der 

Gemeinderat entscheidet durch Beschluss, in welcher Zeitung die Be-
kanntmachungen erfolgen; der Beschluss ist öffentlich bekanntzumachen. 
 

(2) Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte oder Erläu-
terungen können abweichend von Absatz 1 durch Auslegung im Dienst-
gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung zu jedermanns Einsicht wäh-
rend der Dienststunden bekannt gemacht werden. In diesem Fall ist auf 
Gegenstand, Ort (Gebäude und Raum), Frist und Zeit der Auslegung spä-
testens am Tage vor dem Beginn der Auslegung durch öffentliche Be-
kanntmachung in der Form des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungs-
frist beträgt mindestens sieben volle Werktage. Besteht an dienstfreien 
Werktagen keine Möglichkeit der Einsichtnahme, so ist die Auslegungsfrist 
so festzusetzen, dass an mindestens sieben Tagen Einsicht genommen 
werden kann. 
 

(3) Soweit durch Rechtsvorschrift eine öffentliche Auslegung vorgeschrieben 
ist und hierfür keine besonderen Bestimmungen gelten, gilt Absatz 2 ent-
sprechend. 
 

(4) Dringliche Sitzungen im Sinne von § 8 Abs. 4 DVO zu § 27 GemO des 
Gemeinderates oder eines Ausschusses werden abweichend von Absatz 1 
in der durch den Gemeinderat durch Beschluss bestimmten Zeitung be-
kannt gemacht, sofern eine rechtzeitige Bekanntmachung in dem in Absatz 
1 bestimmten Bekanntmachungsorgan nicht möglich ist. Der Gemeinderat 
entscheidet durch Beschluss, in welcher Zeitung die Bekanntmachungen 
erfolgen; der Beschluss ist öffentlich bekanntzumachen. 
 

(5) Kann wegen eines Naturereignisses oder wegen anderer besonderer Um-
stände die vorgeschriebene Bekanntmachungsform nicht angewandt wer-
den, so erfolgt in unaufschiebbaren Fällen die öffentliche Bekanntmachung 
durch öffentlichen Ausruf. Die Bekanntmachung ist unverzüglich nach Be-
seitigung des Hindernisses in der vorgeschriebenen Form nachzuholen, 
sofern nicht der Inhalt der Bekanntmachung durch Zeitablauf gegen-
standslos geworden ist. 
 



(6) Sonstige Bekanntgaben erfolgen gemäß Absatz 1, sofern nicht eine ande-
re Bekanntmachungsform vorgeschrieben ist. 

 
§ 2 

Ausschüsse des Gemeinderates 
 

(1) Der Gemeinderat bildet – im Bedarfsfalle – für bestimmte Aufgabenberei-
che zur Vorbereitung seiner Beschlüsse oder zur abschließenden Ent-
scheidung Ausschüsse nach den Vorschriften des § 44 GemO. Der Ge-
meinderat bestimmt das Nähere über die Zahl, die Aufgaben und die Be-
zeichnung der Ausschüsse sowie die Mitgliederzahl und die Zahl der sons-
tigen Gemeindebürger in den einzelnen Ausschüssen. 
 

(2) Hinsichtlich der Mitgliedschaft und des Verfahrens in den Ausschüssen 
sind die §§ 45 und 46 der GemO maßgebend. 

 
§ 3 

Übertragung von Aufgaben des 
Gemeinderates auf den Bürgermeister 

 
Auf den Bürgermeister wird die Entscheidung in folgenden Angelegenhei-
ten übertragen: 
1. Vergabe von Aufträgen und Arbeiten im Rahmen der verfügbaren 
  Haushaltsmittel bis zu einer Wertgrenze von 2.500,-- EUR im Einzelfall 
  sowie alle Aufträge im Rahmen der laufenden Verwaltung, 
2. Aufnahme von Krediten nach Maßgabe der Entscheidungen des 
  Gemeinderats, 
3. Ausübung des Vorkaufsrechts im Einzelfall, 
4. Entscheidung über die Einlegung von Rechtsbehelfen und Rechts- 
 mitteln zur Fristwahrung, 
5. Einvernehmen in den Fällen des § 14 Absatz 2, § 31 und § 33 BauGB  
 und in den Fällen des § 34 BauGB, wenn durch das Bauvorhaben die  
 Grundzüge der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung nicht berührt  
 werden. 
6. Ausübung des Stimmrechts als Mitglied des „Betriebs-Ausschusses 

Kita Speicher“ gem. der Zweckvereinbarung vom 31.01.2017. Die Mit-
wirkung im „Betriebs-Ausschuss“ erstreckt sich im Einzelnen auf 

 
a) Zustimmung zu baulichen Maßnahmen der laufenden Unterhaltung und 

notwendigen Bau-Investitionen sowie der Vergabe der damit verbun-
denen Aufträge und Arbeiten innerhalb eines Kostenrahmens von 
10.000 € bis 25.000 € (§ 5 Nr. 2), 
 

b) Entscheidungen über die detaillierten Ausführungsplanungen im Zu-
sammenhang mit dem Neubau der Kita der Stadt Speicher (§ 2 Nr. 3), 

 
c) Zustimmung zur Einstellung und Eingruppierung der Leitung und stell-

vertr. Leitung der Kindertagesstätte bzw. einer Kündigung gegen deren 
Willen (§ 6 Nr. 2). Die endgültige Entscheidung obliegt gem. § 47 II S. 2 
Nr. 2 GemO dem Stadtrat Speicher, 



 
d) Zustimmung zu Einstellungen/Eingruppierungen des Kita-Personals im 

Rahmen des Neubaus Kita der Stadt Speicher (§ 6 Nr. 3), 
 

e) Beschluss über grundlegende betrieblichen Änderungen in der Kita der 
Stadt Speicher, die mit einer Anpassung des Personalvolumens ein-
hergehen (§ 7), 

 
f) Beschlussfassung über die Abwicklungsmodalitäten im Falle der Auf-

lösung der „Zweckvereinbarung Kita Speicher“ (§ 10 Nr. 3). 
 

§ 4 
Beigeordnete 

 
(1) Die Gemeinde hat bis zu 2 Beigeordnete. 

 
(2) Für die Verwaltung der Gemeinde werden keine Geschäftsbereiche gebil-

det. 
 

§ 5 
Aufwandsentschädigung für die Ratsmitglieder und 

die Mitglieder der Ausschüsse 
 

(1) Die Ratsmitglieder und die Mitglieder der Ausschüsse erhalten keine Auf-
wandsentschädigung. 
 

(2) Der nachgewiesene Verdienstausfall wird nach Durchschnittssätzen er-
setzt, deren Höhe vom Ortsgemeinderat festgesetzt wird. Der Lohnausfall 
ist durch eine Bescheinigung des Arbeitgebers nachzuweisen. 
 

(3) Die Ratsmitglieder und die Mitglieder der Ausschüsse erhalten für Dienst-
reisen Reisekostenvergütung nach den Bestimmungen des Landesreise-
kostengesetzes. 

§ 6 
Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters 

 
(1) Der Ortsbürgermeister erhält eine Aufwandsentschädigung gemäß § 12 

Absatz 1 Satz 1 KomAEVO. 
 

(2) Sofern nach den steuerrechtlichen Bestimmungen die Entrichtung der 
Lohnsteuer nach einem Pauschsteuersatz möglich ist, wird die pauschale 
Lohnsteuer von der Gemeinde getragen. Die pauschale Lohnsteuer und 
pauschale Sozialversicherungsbeiträge werden auf die Aufwandsentschä-
digung nicht angerechnet. 

 
§ 7 

Aufwandsentschädigung der Beigeordneten 
 

(1) Ehrenamtliche Beigeordnete erhalten für den Fall der Vertretung des Orts-
bürgermeisters eine Aufwandsentschädigung in Höhe der Aufwandsent-



schädigung des Ortsbürgermeisters nach § 12 Absatz 1 Satz 1 KomAEVO. 
Erfolgt die Vertretung des Ortsbürgermeisters nicht für die Dauer eines 
vollen Monats, so beträgt sie für jeden Tag der Vertretung ein Dreißigstel 
des Monatsbetrags der dem Ortsbürgermeister zustehenden Aufwands-
entschädigung. Erfolgt die Vertretung insgesamt während eines kürzeren 
Zeitraums als einen vollen Tag, so beträgt die Aufwandsentschädigung 
insgesamt die Hälfte des Tagessatzes nach Satz 2. 
 

(2) Ehrenamtliche Beigeordnete, die nicht Mitglied des Verbandsgemeindera-
tes sind, jedoch in Vertretung des Ortsbürgermeisters an Sitzungen des 
Verbandsgemeinderates teilnehmen und denen keine Aufwandsentschä-
digung nach Absatz 1 gewährt wird, erhalten für die Teilnahme an diesen 
Sitzungen von der Ortsgemeinde eine Aufwandsentschädigung. Sie be-
trägt je Sitzung die Hälfte des Tagessatzes gemäß Absatz 1 Satz 2, min-
destens jedoch 11,70 €. Entsprechendes gilt für die Teilnahme an Bespre-
chungen des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde mit den Ortsbürger-
meistern gemäß § 69 Absatz 4 GemO. 
 

(3) Sofern nach den steuerrechtlichen Bestimmungen die Entrichtung der 
Lohnsteuer nach einem Pauschsteuersatz möglich ist, wird die pauschale 
Lohnsteuer von der Verbandsgemeinde getragen. Die pauschale Lohn-
steuer und pauschale Sozialversicherungsbeiträge werden auf die Auf-
wandsentschädigung nicht angerechnet. 
 

(4) § 5 Absatz 2 und 3 gelten entsprechend. 
 
 
 

§ 8 
In-Kraft-Treten 

 
(1) Die Hauptsatzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in 

Kraft. 
 

(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 19. Juni 1995 außer Kraft. 
 


